
ELBDROP MOVEMENTS

Subunternehmervertrag

elbdrop MoveMents · Stand: Juni 2026

Zwischen

elbdrop MoveMents, Inhaber Tolga Ozan Gülay, Julius-Vosseler-Straße 110D, 22527 Hamburg

– nachfolgend „Hauptunternehmer” oder „elbdrop” –

und

Firma / Inhaber: ______________________________________

Anschrift: ______________________________________

vertreten durch: ______________________________________

Steuernr. / USt-IdNr.: ______________________________________

– nachfolgend „Subunternehmer” –

§ 1 Vertragsgegenstand
(1) Der Hauptunternehmer beauftragt den Subunternehmer mit der selbständigen Durchführung von Beförderungs- und Fahrlogistikleistungen im 

Bereich der gehobenen Personenbeförderung auf Grundlage einzelner Einzelaufträge.

(2) Der Subunternehmer wird als selbständiges Unternehmen tätig. Ein Anspruch auf ein bestimmtes Auftragsvolumen besteht nicht.

§ 2 Voraussetzungen des Subunternehmers
(1) Der Subunternehmer sichert zu, dauerhaft folgende Voraussetzungen zu erfüllen, und weist diese vor der ersten Beauftragung sowie auf Verlangen 

nach:

 gültige Erlaubnis nach dem Personenbeförderungsgesetz (PBefG), soweit für die übernommenen Leistungen 
erforderlich

 gültige Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung (P-Schein) der eingesetzten Fahrer
 eigene Gewerbeanmeldung und ordnungsgemäße steuerliche Erfassung
 mindestens 3 Jahre Fahrpraxis der eingesetzten Fahrer
 ausreichender Versicherungsschutz (insb. Kfz-Haftpflicht in angemessener Höhe, Betriebshaftpflicht)
 einwandfreies Führungszeugnis der eingesetzten Fahrer auf Verlangen
(2) Der Wegfall einer dieser Voraussetzungen ist dem Hauptunternehmer unverzüglich anzuzeigen und berechtigt diesen zur außerordentlichen 

Kündigung.

§ 3 Leistungsausführung und Standards
(1) Der Subunternehmer führt die Aufträge in eigener Verantwortung, jedoch unter Einhaltung der vom Hauptunternehmer vorgegebenen Qualitäts- und 

Servicestandards (z. B. Erscheinungsbild, Pünktlichkeit, Diskretion, Fahrzeugzustand) sowie der gesetzlichen Vorschriften (PBefG, BOKraft, StVO) aus.

(2) Der Subunternehmer setzt nur zuverlässiges, geeignetes und entsprechend qualifiziertes Personal ein und verpflichtet dieses zur Einhaltung der 

Vertraulichkeits- und Kundenschutzpflichten dieses Vertrages (§§ 7, 8, 8a).

(3) Der Subunternehmer tritt gegenüber den Kunden des Hauptunternehmers nicht im eigenen Namen auf und gibt keine eigenen Geschäftsdaten 

(Visitenkarten, Flyer, Kontaktdaten o. Ä.) weiter.

§ 4 Vergütung und Abrechnung



(1) Die Vergütung richtet sich nach der jeweiligen Auftragsvereinbarung bzw. der vereinbarten Konditionsliste (Anlage / gesonderte Vereinbarung) und 

versteht sich zzgl. gesetzlicher Umsatzsteuer.

(2) Der Subunternehmer stellt ordnungsgemäße Rechnungen. Die Zahlung erfolgt innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungseingang und mängelfreier 

Leistung.

(3) Mit der Vergütung sind sämtliche Aufwendungen des Subunternehmers abgegolten, soweit nicht ausdrücklich abweichend vereinbart.

§ 5 Selbständigkeit / kein Arbeitsverhältnis
(1) Der Subunternehmer ist selbständiger Unternehmer und nicht in die Arbeitsorganisation des Hauptunternehmers eingegliedert. Er ist frei in der 

Annahme von Aufträgen und kann für weitere Auftraggeber tätig werden.

(2) Der Subunternehmer ist allein für die Abführung von Steuern und Sozialabgaben sowie für die sozialversicherungs- und arbeitsrechtlichen Pflichten 

gegenüber seinem eigenen Personal verantwortlich und stellt den Hauptunternehmer insoweit frei.

(3) Der Subunternehmer hält die Vorgaben des Mindestlohngesetzes (MiLoG) ein und stellt den Hauptunternehmer von einer etwaigen 

Auftraggeberhaftung nach § 13 MiLoG / § 28e SGB IV frei.

§ 6 Haftung, Versicherung, Freistellung
(1) Der Subunternehmer haftet für von ihm oder seinem Personal zu vertretende Schäden nach den gesetzlichen Bestimmungen und stellt den 

Hauptunternehmer von berechtigten Ansprüchen Dritter frei, die hierauf beruhen.

(2) Der Subunternehmer unterhält die erforderlichen Versicherungen und weist deren Bestehen auf Verlangen nach.

§ 7 Vertraulichkeit
Der Subunternehmer verpflichtet sich zur Geheimhaltung gemäß der gesonderten Geheimhaltungs- und Kundenschutzvereinbarung (NDA), die als 

Anlage Bestandteil dieses Vertrages ist, und verpflichtet sein eingesetztes Personal entsprechend.

§ 8 Kundenschutz und Direktkontaktverbot
(1) Der Subunternehmer verpflichtet sich, Kunden und Geschäftspartner des Hauptunternehmers, mit denen er im Rahmen der Auftragsdurchführung in 

Kontakt kommt, während der Vertragsbeziehung und für 24 Monate nach deren Beendigung nicht unter Umgehung des Hauptunternehmers unmittelbar 

zu beauftragen, zu beliefern, zu akquirieren oder Geschäftsbeziehungen zu ihnen zu unterhalten.

(2) Tritt ein Kunde des Hauptunternehmers an den Subunternehmer heran, um diesen unmittelbar zu beauftragen, wird der Subunternehmer den 

Auftrag ablehnen, an den Hauptunternehmer verweisen und diesen unverzüglich in Textform informieren.

§ 8a Abwerbe- und Umgehungsverbot
(1) Der Subunternehmer wird während der Vertragsbeziehung und für 24 Monate nach deren Beendigung keine Kunden, Mitarbeiter, freien Mitarbeiter 

oder anderen Subunternehmer des Hauptunternehmers abwerben oder zur Beendigung ihrer Geschäftsbeziehung mit dem Hauptunternehmer 

veranlassen.

(2) Für jeden Fall des schuldhaften Verstoßes gegen § 8 oder § 8a verpflichtet sich der Subunternehmer zur Zahlung einer Vertragsstrafe in Höhe von 

15.000,00 EUR je Verstoß. Bei einem Dauerverstoß gilt jeder angefangene Monat als eigenständiger Verstoß.

(3) Die Geltendmachung eines weitergehenden Schadens sowie eines Unterlassungsanspruchs bleibt unberührt. Eine verwirkte Vertragsstrafe wird auf 

einen Schadensersatzanspruch angerechnet.

§ 9 Werbe- und Außenauftrittsverbot
Der Subunternehmer ist nicht berechtigt, unter Bezugnahme auf den Hauptunternehmer, dessen Kunden oder Aufträge eigene Werbung zu betreiben 

oder Referenzen ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Hauptunternehmers zu nutzen. Foto-/Videoaufnahmen und Veröffentlichungen mit Bezug 

zu Einsätzen für den Hauptunternehmer bedürfen dessen vorheriger schriftlicher Zustimmung.



§ 10 Laufzeit und Kündigung
(1) Der Vertrag beginnt am ____________ und läuft auf unbestimmte Zeit. Er kann mit einer Frist von vier Wochen zum Monatsende in Textform 

gekündigt werden.

(2) Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt, insbesondere bei Wegfall der Voraussetzungen nach § 2 oder bei 

Verstoß gegen §§ 7 bis 9.

§ 11 Schlussbestimmungen
(1) Es gilt deutsches Recht. Gerichtsstand ist – soweit zulässig – Hamburg. Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Textform.

(2) Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein, bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam; an die Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt die 

gesetzlich zulässige Regelung, die dem Gewollten am nächsten kommt.

(3) Anlagen: (1) Geheimhaltungs- und Kundenschutzvereinbarung (NDA), (2) Registrierungsformular Subunternehmer, (3) ggf. Konditionsliste.

Ort, Datum / Unterschrift Hauptunternehmer – elbdrop 
MoveMents

Ort, Datum / Unterschrift Subunternehmer

Anlage – Registrierungsformular Subunternehmer

Bitte vollständig ausfüllen und mit den genannten Nachweisen einreichen.

1. Unternehmensdaten
Firma / Inhaber
Rechtsform
Anschrift
Telefon / E-Mail
Steuernummer
USt-IdNr.
Gewerbeanmeldung vom

2. Ansprechpartner / Geschäftsführung

Name, Vorname
Funktion
Telefon / E-Mail

3. Eingesetzte Fahrer

Name
P-Schein-Nr. / gültig bis
Fahrpraxis (Jahre)
Name
P-Schein-Nr. / gültig bis
Fahrpraxis (Jahre)

4. Fahrzeuge

Fahrzeug / Klasse
Kennzeichen
Fahrzeug / Klasse
Kennzeichen

5. Versicherungen



Kfz-Haftpflicht (Versicherer / Deckungssumme)
Betriebshaftpflicht (Versicherer / Deckungssumme)

6. Einzureichende Nachweise

 Kopie PBefG-Genehmigung (soweit erforderlich)
 Kopie P-Schein der eingesetzten Fahrer
 Kopie Gewerbeanmeldung
 Nachweis Versicherungen
 Führungszeugnis(se) auf Verlangen
 unterzeichnete NDA / Geheimhaltungs- und Kundenschutzvereinbarung
*Der Subunternehmer versichert die Richtigkeit der vorstehenden Angaben.*

Ort, Datum / Unterschrift elbdrop MoveMents Ort, Datum / Unterschrift Subunternehmer
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